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Aufhöhung der Seesohle 

1 Aufhöhung der Seesohle 

Nach Abschluss der beantragten Erweiterung und dem Ende der Sümpfungsmaßnahmen wird 

durch die Umsetzung des Planfalls 2 (vgl. Boos 20241, S. 4) ein Abgrabungsbereich mit einer 

Sohltiefe von 265 m NHN entstehen. Auf dieser Fläche bildet sich durch Grundwasserzu-

strom, Zufluss von Oberflächenwasser und Niederschlagseintrag ein See aus. Bei der Aus-

gestaltung des Seebeckens wird ein Seeboden ohne Untiefen angestrebt, um ideale morpho-

logische Voraussetzungen für ein günstiges Zirkulationsverhalten zu schaffen.  

Je nach Art des Abbaus können unterschiedliche Abraumvolumen anfallen, so dass eine ge-

naue Mengenangabe des anfallenden Abraummaterials derzeit nicht möglich ist.   

Aktuell wird eine Anhebung der Seesohle um 5 Meter auf 270 m NHN in Erwägung gezogen. 

Dies würde wegen der verminderten Wassertiefe positive (intensivierende) Auswirkungen 

für das Zirkulationsgeschehen im See verursachen. Wenn für die Verfüllung grubeneigenes, 

unbelastetes Material eingetragen wird, ist eine Belastung der Wasserqualität durch den Ma-

terialeintrag auszuschließen. 

Allerdings ist der Effekt für das Zirkulationsverhalten nicht so weitreichend, dass dauerhaft 

auf die zur Verbesserung der Wasserzirkulation und Stützung des Sauerstoffhaushaushaltes 

geplante Zwangszirkulationsanlage verzichtet werden könnte. Damit wäre erst zu rechnen, 

wenn die Sohle auf mindestens 288 m NHN angehoben würde. Allerdings müsste dafür 

Fremdmaterial einbracht werden. Dies birgt immer die Gefahr eines Schadstoffeintrages und 

sollte deswegen nicht in Betracht kommen. Außerdem würde das Seevolumen so erheblich 

reduziert, dass für das Bewirtschaftungskonzept nur noch ein sehr geringes Wasservolumen 

zur Verfügung stünde (vgl. Abbildung 1.1).  

 

Abbildung 1.1: Wasservolumen in Abgängigkeit von der Sohltiefe 

 
1 Limnologisches Gutachten zur Entwicklung der Abgrabungsstätte Steinbruch Jaeger der Firma Günter Jae-

ger Steinbruchbetriebe GmbH, Reichshof-Nespen nach Einstau und Erweiterung, unveröffentlichtes Gutach-

ten 



Aufhöhung der Seesohle 

 

In der Tabelle 1.1 sind die Auswirkungen unterschiedlicher Sohltiefen für die drei oben ge-

nannten Varianten gegenübergestellt, wobei die Variante 3 wegen des Eintrags von gruben-

fremdem Material als Option ausscheidet. 

Tabelle 1.1: Zusammenfassende Bewertung unterschiedlicher Gewässertiefen 

Vari-

ante 

Seesohle 

m NHN 

Seevolu-

men 

Vorteile Nachteile 

1 265 8.405.065 Höchstes Seevolumen, beste 

Nutzung zur Stützung des Was-

serhaushaltes (Bewirtschaf-

tungskonzept) 

Dauerhafter Betrieb einer 

Zwangszirkulationsanlage. We-

niger grubeneigenes Material 

kann eingebaut werden.   

2 270 7.864.763 Noch ausreichend hohes Seevo-

lumen für die Stützung des 

Wasserhaushaltes (Bewirtschaf-

tungskonzept). Leicht, aber 

nicht hinreichend verbessertes 

Zirkulationsverhalten. Mit unbe-

lastetem, grubeneigenem Mate-

rial realisierbar. 

Trotz verbessertem Zirkulations-

verhalten kein Verzicht auf den 

dauerhaften Betrieb einer 

Zwangszirkulationsanlage mög-

lich. 

3 288 5.748.965 Deutliche Verbesserung des Zir-

kulationsverhaltens mit der sehr 

wahrscheinlichen Option, auf 

die Zwangszirkulationsanlage 

verzichten zu können. 

Erfordert einen massiven Einbau 

von Fremdmaterial mit der Ge-

fahr von Gewässerbelastungen 

durch Schadstoffeinträge. Erheb-

liche Reduktion des Wasservolu-

mens, das für das Bewirtschaf-

tungskonzept genutzt werden 

kann. 

 

Für eine Anhebung der Seesohle wird ein Korridorwert zwischen 265 m bis 270 m NHN 

empfohlen. Der Materialeintrag sollte ausschließlich mit grubeneigenem Material erfolgen.  


